
§ 1 Geltung der Bedingungen
1. Lieferungen, Leistungen (Vorschläge und Beratungen) und Angebote erfolgen

ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware und der Leistungen gelten
diese Bedingungen als angenommen.

2. Gegenbestätigungen des Kunden und der Hinweis auf seine Geschäfts- oder
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen und sind nicht Vertragsinhalt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluß
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zu ihrer

Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind

nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
4. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns

Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden.

5. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu tref-
fen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen
Vertrages hinausgehen.

§ 3 Preise
Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, jedoch ausschließlich
Verpackung, Spesen und sonstigen notwendigen Nebenabgaben, zzgl. gesetzlicher
MwST.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit
1. Liefertermine oder -fristen bedürfen der Schriftform.
2. Die Lieferfrist ist bis zur Auftragsannahme unverbindlich. Sie beginnt – sofern

nichts anderes vereinbart – mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen,
Genehmigungen, Freigaben und vollständiger Klärung sämtlicher zum Auftrag
gehörender Details sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Lieferwerk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich
machen, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht
zu vertreten, selbst wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges ent-
stehen. Sie berechtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten.

5. Wenn dem Kunden wegen einer Verzögerung, die infolge unseres Verschuldens
entstanden ist, Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluß weiterer Ansprüche
berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle
Woche der Verspätung 0,5 %, im ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjeni-
gen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder
nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Darüber hinaus gehende Ansprüche
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober
Fahrlässigkeit unsererseits.

6. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, beginnend
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch Lagerung entstan-
denen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 1 % des
Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet.

7. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den
Kunden mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

8. Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt.
9. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns ent-

stehenden Schadens zu verlangen.

§ 5 Gefahrübergang, Entgegennahme
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Kunden

über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder von uns noch
andere Leistungen, z. Bsp. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung
übernommen haben. Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung
durch uns gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden
sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

2. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen,
vom Besteller unbeschadet der Rechte aus § 9 entgegenzunehmen.

§ 6 Versand und Verpackung
1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden frachtgutfrei

Empfangsstation: Mehrkosten für Eil- und Expreßgut sowie für eventuell anfal-
lende Nebengebühren gehen zu Lasten des Kunden. Eine Versicherung gegen
Transportschäden erfolgt nur auf Verlangen und Kosten des Bestellers.

2. Kartons, Kisten und Einwegpaletten berechnen wir dem Kunden zum
Selbstkostenpreis.

3. Gitterboxpaletten, Behälter, Kassetten und sonstiges, wiederverwendbares stabi-
les Verpackungsmaterial bleibt unser Eigentum und ist leer ohne Kosten an uns
umgehend zurückzusenden.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen

aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder
zukünftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf
Verlangen nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen
nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für
uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)
Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)
Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig
(Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt für diesen Fall unser
(Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, an dem uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im
folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

3. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist.
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließ-
lich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt
sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Kunden
widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eige-
nen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen
werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß
nachkommt.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum des
Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und
Schäden trägt der Kunde.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug –
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls
Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In
der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrage.

6. Soweit der Eigentumsvorbehalt aus Rechtsgründen in dieser Form nicht voll wirk-
sam sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, die Sicherung unserer
Warenforderungen in entsprechender Weise rechtswirksam herbeizuführen und
an erforderlichen Maßnahmen mitzuwirken.

§ 8 Zahlung
1. Zahlungen sind grundsätzlich in vereinbarter Währung bzw. Euro innerhalb von

vierzehn Tagen ab Abrechungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30
Tagen netto zu leisten.

2. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden,
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen und den Kunden
über die Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und
Zinsen entstanden, sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten,
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

3. Ein Skontoabzug ist nicht zulässig, wenn der Kunde mit sonstigen Forderungen
im Rückstand ist oder wenn die Lieferungen mit Wechseln bezahlt wird. An
Kunden, mit denen wir nicht in laufenden Geschäftsverbindungen stehen, liefern
wir gegen Nachnahme und Abzug von 2 % Skonto.

4. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Zahlbetrag verfügen
können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck
eingelöst und unserem Konto endgültig gutgeschrieben wird.

5. Bei Überschreiten des Zahlungstermins und für den Fall, daß der Kunde auf
andere Weise in Verzug gerät, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden
Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind
dann niedriger anzusetzen, wenn der Kunde eine geringere Belastung nachweist;
der Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zulässig.

6. Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in
Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen ein-
stellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit
des Kunden in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig
zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

7. Der Kunde ist zu Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt,
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

§ 9 Gewährleistung
1. Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten für

diesen Vertrag die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
2. Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel,

Beschaffenheit und zugesicherter Eigenschaften zu untersuchen. Mängel,
Fehlmenge oder Falschlieferungen sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen
zehn Tagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau
schriftlich anzuzeigen.
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt
werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

3. Bei Lieferungen, die nachweislich infolge von uns zu vertretender Mängel oder
fehlender ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften ganz oder teilweise
unbrauchbare Gegenstände aufweisen, werden wir nach unserer Wahl und nach
Abwägung wirtschaftlich technischer Gesichtspunkte kostenlos nachbessern
oder neu liefern.

4. Der Kunde kann Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag verlan-
gen, wenn zwei Nachbesserungen fehlgeschlagen oder die Ersatzlieferung wie-
derum fehlerhaft ist. Macht der Kunde in diesem Fall von seinem Recht auf
Rücktritt oder Preisminderung keinen Gebrauch, so können wir unsererseits vom
Vertrag zurücktreten. Ein Schadensersatz wegen Verletzung der
Nachbesserungs- bzw. Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, es sei denn im Falle von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im übrigen gilt § 13.

5. Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs Monaten ab Gefahrübergang.
6. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Käufer als

Kunden zu und sind nicht abtretbar.

§ 10 Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei
Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung, sowohl gegen uns als auch gegen
unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässiges Verhalten unsererseits vorliegt. Dies gilt auch für
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der
Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die
Haftung beruht auf eine Zusicherung, die den Kunden gegen das Risiko von solchen
Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluß vorhersehbaren
Schaden begrenzt. In jedem Fall bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung unberührt. Regressansprüche im
Sinne der Produkthaftung können nur gestellt (angemeldet) werden, wenn Einbau- und
Verwendung unserer Produkte bei Auftragserteilung schriftlich vom Besteller technisch
detailliert bekanntgegeben wurden.

§ 11 Anwendbares Recht
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbedingungen zwischen uns
und unserem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das internatio-
nale Kaufrecht (EKG) findet keine Anwendung.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist unser Hauptgeschäftssitz.
2. Soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische

Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist,
ist Stuttgart ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

§ 13 Vertragsänderung und Teilnichtigkeit
1. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form

und werden nur so Bestandteil des Vertrages.
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung

im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung ist, soweit möglich, sinngemäß durch eine
entsprechende zulässige Regelung zu ersetzen.

Stand: Februar 2004


